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Lieferung wider Willen: Entschädigungen nach Enteignung sind mehrwertsteuerpflichtig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die Übertra-
gung des Eigentums an landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen einer behördlich angeordneten 
Enteignung gegen Zahlung einer Entschädigung der Mehrwertsteuer unterliegt. Dies gilt auch dann, 
wenn der betroffene Landwirt keine Tätigkeit im Immobilienhandel ausübt und die Eigentumsüber-
tragung nicht freiwillig erfolgt.
Im Urteilsfall ging es um einen polnischen Landwirt, der landwirtschaftliche Flächen besaß, die zum 
Teil im Rahmen einer behördlichen Entscheidung enteignet wurden, um dort Straßenbauprojekte zu 
realisieren. Im Gegenzug erhielt der Landwirt eine Entschädigungszahlung. Er war als Mehrwert-
steuerpflichtiger registriert und hatte die enteigneten Flächen für seinen landwirtschaftlichen 
Betrieb genutzt.
Nachdem die polnische Steuerbehörde die Enteignung als eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung 
von Gegenständen gegen Entgelt wertete, beschritt der Landwirt den Rechtsweg. Ein nationales 
Gericht entschied zunächst zu seinen Gunsten, indem es argumentierte, die Enteignung sei nicht im 
Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit des Klägers erfolgt, da dieser die Flächen nicht freiwillig 
veräußert habe. Die Steuerbehörde legte gegen dieses Urteil Beschwerde ein, was schließlich zur 
Vorlage einer Frage an den EuGH führte.
Laut EuGH ist die Übertragung des Eigentums an enteigneten landwirtschaftlichen Flächen gegen 
Zahlung einer Entschädigung als Lieferung von Gegenständen im Sinne der Mehrwertsteuersys-
tem-Richtlinie zu betrachten und unterliegt somit der Mehrwertsteuerpflicht. Die Enteignung stellt 
eine steuerbare Lieferung dar, auch wenn die Eigentumsübertragung behördlich angeordnet war, 
wobei die Entschädigung als Entgelt angesehen wurde. Der Landwirt handelte dabei als Steuer-
pflichtiger, da die enteigneten Flächen zu seinem Unternehmensvermögen gehörten, und zwar 
obwohl er weder im Immobilienhandel tätig war noch die Eigentumsübertragung freiwillig erfolgte.

Hinweis: Das Urteil des EuGH verdeutlicht, dass selbst unfreiwillige Eigentumsübertragungen, wie 
bei Enteignungen, der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn der Enteignete als Steuerpflichtiger han-
delt - auch ohne typische Verkaufstätigkeit. Dies erweitert den Anwendungsbereich der Mehrwert-
steuer auf gesetzlich angeordnete Übertragungen.
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EuGH-Entscheidung: Weiterverkauf von Beförderungsleistungen nun unter Sonderregelung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Beschluss vom 25.06.2024 wichtige Klarstellun-
gen zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Weiterverkaufs von Beförderungsleistungen als 
Reiseleistung getroffen. Diese Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen für Unternehmen, 
die Beförderungsleistungen wie etwa Flugtickets verkaufen, insbesondere im Kontext der deut-
schen Umsatzsteuerregelungen.
Im Besprechungsfall kaufte ein rumänisches Reisebüro Flugtickets von Fluggesellschaften für Flüge 
innerhalb der EU und verkaufte diese Tickets im eigenen Namen weiter. Neben dem Verkauf 
erbrachte es gelegentlich Beratungs- und Informationsleistungen für seine Kunden, bot jedoch 
keine zusätzlichen Reiseleistungen wie Unterbringung oder Transfers an.
Das Unternehmen versteuerte die Einnahmen aus diesen Verkäufen nach allgemeinen Vorschriften, 
da es davon ausging, es führe als Kommissionär steuerbefreite grenzüberschreitende Personenbe-
förderungen durch. Die rumänischen Steuerbehörden sahen jedoch die Sonderregelung für Reise-
büros auf diese Dienstleistungen als anwendbar an, mit der Folge, dass zumindest die Marge der 
rumänischen Umsatzsteuer unterlag.
Der EuGH entschied, dass die Sonderregelung für Reisebüros, wie sie in der EU gilt, auch auf den 
bloßen Weiterverkauf von Beförderungsleistungen anwendbar ist. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Beförderungsleistungen mit zusätzlichen Dienstleistungen verbunden sind oder ob der Anbieter 
auch Informations- und Beratungsleistungen erbringt. Diese Entscheidung basiert auf zwei zuvor 
ergangenen Urteilen, bei denen der EuGH festgestellt hatte, dass schon die bloße Bereitstellung von 
Übernachtungsleistungen oder Beherbergungsdienstleistungen die Anwendung der Sonderrege-
lung rechtfertigt.
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Vermietung von Seniorenwohnungen: Vermittlung von Dienstleistungen schließt erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung aus

Hält ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen, das nicht von der Grundsteuer 
befreit ist, so mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des 
Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll 
eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern.
Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, 
steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu, das heißt, sie können ihren Gewer-
beertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes 
entfällt, so dass eine Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird. Wichtig hierfür ist, dass 
die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes ausschließlich erfolgt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass die erweiterte Gewerbesteuerkürzung nicht 
beansprucht werden kann, wenn ein Vermieter von seniorengerechten Appartements seinen Mie-
tern dazu verhilft, parallel Dienstleistungsverträge zu erheblich reduzierten Preisen abzuschließen 
(Service-Zubuchung) und er hierfür aber das Doppelte der ortsüblichen Miete kassiert. Im Mittel-
punkt des zugrunde liegenden Falls standen zwei Brüder, die je zur Hälfte an einer GmbH beteiligt 
waren, welche eine Seniorenresidenz betrieb.
Das Gebäude war auf einem Grundstück der Brüder errichtet worden, das unmittelbar neben einem 
Hotel- und Restaurantbetrieb lag. Letzteren führten die Brüder als Kommanditisten über eine GmbH 
& Co. KG. Diese Gesellschaft betrieb das Cafe im Gebäude der Seniorenresidenz. Die GmbH hatte 
die Räumlichkeiten hierzu mit privatwirtschaftlichem "Kaufvertrag" an die KG "übertragen bzw. 
abgetreten" (so der Wortlaut des Vertrags).
Ein weiterer Synergieeffekt ergab sich für die Brüder daraus, dass durch die KG diverse Service-
dienstleistungen an die Bewohner der Residenz erbracht wurden - darunter die Reinigung der Woh-
nungen, ein Wäscheservice, ein Hausmeisterdienst und Verpflegungsleistungen. Hierzu hatten die 
Bewohner - neben den mit der GmbH geschlossenen Mietverträgen - separate Dienstleistungsver-
träge mit der KG abgeschlossen.
Die GmbH beantragte in ihrer Gewerbesteuererklärung die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für 
Grundstücksunternehmen, da ausschließlich eigener Grundbesitz verwaltet und genutzt werde. Das 
Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, dass die erweiterte Kürzung nicht anwendbar sei.
Der BFH gab der Behörde recht und urteilte, dass die erweiterte Kürzung nicht beansprucht werden 
konnte, da die GmbH gegen den Ausschließlichkeitsgrundsatz verstoßen hatte, denn sie hatte den 
Senioren eben nicht nur Wohnungen zur Nutzung überlassen, sondern ihnen mit dem Abschluss des 
Mietvertrags auch zum Abschluss von Dienstleistungsverträgen verholfen. Darin sah das Gericht 
eine weder zwingend notwendige noch quantitativ geringfügige Nebentätigkeit.
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Präzisierung zum Leistungsort: Umsatzsteuer bei Grundbuchauszügen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 24.07.2024 ein Schreiben zur Bestimmung des Leis-
tungsorts bei der Ausgabe einfacher Grundbuchauszüge und einfacher Auszüge aus anderen öffent-
lichen Registern veröffentlicht. Diese Regelungen betreffen insbesondere die umsatzsteuerliche 
Behandlung solcher Leistungen.
Das gemeinsame Registerportal der Länder ermöglicht den Bürgern bundesweit den elektronischen 
Zugriff auf das Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister sowie teilweise auf das 
Vereinsregister. Neben der kostenfreien Einsichtnahme können Bürger auch einfache, kostenpflich-
tige Auszüge aus dem Grundbuch und anderen öffentlichen Registern beantragen. Diese Auszüge 
können sowohl in Papierform als auch elektronisch bereitgestellt werden.
Das BMF hat klargestellt, dass bei der Ausgabe einfacher Grundbuchauszüge der Ort der sonstigen 
Leistung gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) bestimmt wird. Diese Regelung gilt 
unabhängig davon, ob die Auszüge in Papierform oder elektronisch übermittelt werden.
Bei einfachen Auszügen aus anderen öffentlichen Registern als dem Grundbuch findet § 3a Abs. 3 
Nr. 1 UStG keine Anwendung. Stattdessen wird der Leistungsort nach den allgemeinen Vorschriften 
in § 3a Abs. 1 und Abs. 2 UStG festgelegt. Diese Vorschriften kommen zum Tragen, da bei Auszügen 
aus anderen Registern der direkte Bezug zum Grundstück fehlt, der für die Anwendung des § 3a 
Abs. 3 Nr. 1 UStG erforderlich ist.

Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
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Recycelter Abfall: Gericht bestätigt Umsatzsteuerpflicht bei Wiederverwendung

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat jüngst entschieden, dass die Lieferung von als 
Abfall klassifizierten Gegenständen, die von Unternehmern zur Wiederverwendung aufbereitet und 
verkauft werden, der Umsatzsteuer unterliegt. Dieses Urteil betrifft insbesondere Unternehmer aus 
dem Bereich "Hausratverwertung", die unentgeltlich erworbene Gegenstände (z.B. ausrangierte 
Bürostühle) reparieren und weiterverkaufen.
Der Kläger, ein im Bereich der Hausratverwertung gewerblich tätiger Unternehmer, sammelte 
solche ausrangierten Bürostühle, reparierte sie soweit möglich und verkaufte sie weiter. Für das 
Steuerjahr 2020 beantragte er beim Finanzamt erfolglos, seine Umsätze aus dem Verkauf dieser 
Bürostühle aufgrund von deren Abfalleigenschaft von der Umsatzsteuer zu befreien. Er argumen-
tierte, dass es sich bei den Bürostühlen um Abfälle im Sinne der Abfallhierarchie des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes handele, deren Lieferung ja bereits der Umsatzsteuer unterlegen habe.
Eine erneute Besteuerung würde somit eine unzulässige Doppelbesteuerung darstellen, die sowohl 
gegen die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) als auch gegen Artikel 20a des Grundge-
setzes (GG) verstoße, nach dem der Staat in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen schütze.
Das FG wies die Klage ab und entschied, dass die Lieferung von aufbereitetem Abfall, auch wenn 
dieser ursprünglich unentgeltlich erworben wurde, umsatzsteuerpflichtig ist. Die aufbereiteten 
Bürostühle sind sowohl nach dem Umsatzsteuergesetz als auch nach der MwStSystRL steuerbare 
Gegenstände. Der Kläger kann die ihm berechnete Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Weder die 
Abfallrahmenrichtlinie noch Artikel 20a GG ändern etwas an der Umsatzsteuerpflicht.

Hinweis: Unternehmer im Bereich der Hausratverwertung und in ähnlichen Branchen sollten sicher-
stellen, dass sie ihre Umsätze ordnungsgemäß der Umsatzsteuer unterwerfen, denn sie können 
nicht auf eine Befreiung aufgrund des "Abfallstatus" vertrauen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräf-
tig, da eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist.
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Umsatzsteuersatz: Kein ermäßigter Steuersatz für pflanzliche Milchersatzprodukte

Mit einem aktuellen Urteil hat das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) entschieden, dass 
Milchersatzprodukte pflanzlichen Ursprungs, wie etwa aus Soja, Reis oder Hafer hergestellte 
Getränke, nicht unter den ermäßigten Umsatzsteuersatz fallen. Die Richter schlossen sich damit der 
Argumentation des Finanzamts an, dass diese Produkte keine "Milch" oder "Milchmischgetränke" im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) sind.
Im Streitfall ging es um die Frage, ob der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % auf die Lieferung von 
pflanzlichen Milchersatzprodukten angewandt werden kann. Die Klägerin vertrat die Auffassung, 
dass ihre Produkte, die einen Anteil von mindestens 75 % Milchersatz aufweisen, dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegen. Das Finanzamt lehnte jedoch eine ermäßigte Besteuerung ab und unterwarf 
die Produkte dem Regelsteuersatz.
Das FG stellte fest, dass pflanzliche Milchersatzprodukte keine "Milch" oder "Milchmischgetränke" 
im Sinne der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 UStG darstellen. Die relevanten Bestimmungen dieser Anlage, 
insbesondere Nr. 4 (Milch) und Nr. 35 (Milchmischgetränke), beziehen sich auf Erzeugnisse tieri-
schen Ursprungs. Milch im steuerrechtlichen Sinne ist nach der zolltariflichen Auslegung "Gemelk" 
von Tieren. Dies wurde durch den Europäischen Gerichtshof und andere relevante Urteile bestätigt.
Pflanzliche Produkte wie aus Soja, Reis oder Hafer hergestellte Getränke gehören nicht in diese 
Kategorie und werden daher von den steuerlichen Vergünstigungen für Milchprodukte nicht erfasst. 
Die zolltarifliche Einordnung dieser Produkte als nicht-tierische Waren bestätigt ihre Einstufung 
unter den allgemeinen Steuersatz.

Hinweis: Das Gericht wies darauf hin, dass nur der Gesetzgeber die bestehende Regelung ändern 
kann und eine Ausnahme für pflanzliche Milchersatzprodukte einfügen kann. Bislang gibt es aber 
keine derartige gesetzliche Änderung. Die betroffenen Unternehmen und Verbände könnten allen-
falls beim Gesetzgeber darauf drängen, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, um eine ermä-
ßigte Besteuerung für pflanzliche Produkte zu erreichen.
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Betriebsvermögen: Verschonungsregelung im Falle mittelbaren Erwerbs

Wenn Sie etwas verschenken, fällt dafür grundsätzlich Schenkungsteuer an. Allerdings gibt es einige 
Regelungen, die einen Teil des Erwerbs von der Steuer befreien. Eine sehr bekannte Regelung ist die 
Steuerfreiheit des Familienheims. Eine weitere ist die vollständige oder teilweise Befreiung des 
Betriebsvermögens. Jedoch sind hierfür einige Voraussetzungen zu erfüllen. So muss zum Beispiel 
sogenanntes begünstigtes Vermögen vorliegen. Anteile an Kapitalgesellschaften gehören zum 
begünstigten Vermögen. Aber muss man dafür selbst die Anteile erhalten oder reicht es, mittelbarer 
Besitzer zu werden? Im Streitfall musste das Finanzgericht Hamburg (FG) entscheiden, ob die 
Verschonungsregelung anwendbar ist.
Die Klägerin, ihre Schwester und ihre Eltern waren Gesellschafter einer GmbH. Die Eltern waren an 
dieser mit jeweils 24,83 %, die beiden Schwestern mit jeweils 25,17 % beteiligt. Zudem waren alle 
vier Kommanditisten einer KG, an der die Eltern mit jeweils 30 % und die Schwestern mit jeweils 20 
% beteiligt waren. Mit Vertrag vom 15.09.2015 wurden alle Anteile an der GmbH ohne Gegenleis-
tung an die KG übertragen. Bei der KG wurde dies als verdeckte Einlage erfasst.
Am 11.08.2016 erklärte die Klägerin eine Zuwendung (Anteile an der GmbH) an ihren Vater und 
machte geltend, es handle sich um begünstigtes Vermögen. Sie erklärte sich bereit, die Schenkung-
steuer zu übernehmen, und beantragte die Optionsverschonung für die Schenkung. Das Finanzamt 
gewährte diese nicht.
Die Klage vor dem FG war begründet. Führt ein Gesellschafter einer KG deren Gesellschaftsvermö-
gen mittels einer Einlage ohne entsprechende Gegenleistung einen Vermögenswert zu, der hinsicht-
lich der Höhe über den aufgrund seiner Beteiligung an der KG geschuldeten Anteil hinausgeht 
(disquotale Einlage), kann eine freigebige Zuwendung dieses Gesellschafters an die anderen Gesell-
schafter vorliegen. Danach liegt eine Schenkung der Klägerin an ihren Vater vor. Die Verschonungs-
regelung ist anwendbar, da der Vater begünstigtes Vermögen erworben hat.
Es ist nach Ansicht des Gerichts ausreichend, dass der unmittelbare Anteilserwerb durch die Perso-
nengesellschaft (KG) erfolgt und die Mitgesellschafter nur mittelbar über die KG eine Beteiligung an 
der Kapitalgesellschaft (GmbH) erlangen. Aus dem Gesetz geht auch nicht hervor, dass die Begünsti-
gung nur für unmittelbar vom Erwerber gehaltene Kapitalgesellschaftsanteile gilt. Daher ist die 
Verschonung zu gewähren.
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Grundstücksgesellschaft: Steuerschädliche Photovoltaikanlage

Die Anzahl von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. 
An vielen Gebäuden ist eine PV-Anlage installiert, um so dem hohen Strompreis zu trotzen - aber 
auch, um Steuervorteile zu nutzen. Diese sind - vor allem im gewerblichen Bereich - aber auch nicht 
immer ganz frei von Fallstricken. In einem Streitfall hatte eine Grundstücksgesellschaft das Dach 
einer Immobilie für die Installation einer PV-Anlage vermietet. Daraufhin versagte das Finanzamt der 
Gesellschaft Befreiungen bei der Gewerbesteuer. Das Finanzgericht Münster (FG) musste entschei-
den, ob dies zu Recht geschah.
Die Grundstücksgesellschaft hatte mit der W-GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), an der auch 
zwei ihrer eigenen Gesellschafter beteiligt waren, einen Vertrag geschlossen, demzufolge die 
W-GbR auf genau bestimmten Gebäudeflächen der Grundstücksgesellschaft eine PV-Anlage instal-
lieren und betreiben darf. Der produzierte Strom wurde dann an die Stadtwerke verkauft.
Nach einer Betriebsprüfung versagte das Finanzamt der Grundstücksgesellschaft die erweiterte 
gewerbesteuerliche Kürzung, nach der die Gewinne aus Grundstücksgeschäften nicht der Gewer-
besteuer unterworfen werden. Die Begründung: Der Grundbesitz diene zum Teil dem Gewerbebe-
trieb eines Gesellschafters. Das sei für die erweiterte Kürzung schädlich. Denn durch die PV-Anlage 
würden gewerbliche und keine Vermietungseinkünfte erzielt, da die W-GbR den Strom selbst produ-
ziere.
Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der Gewerbesteuermessbescheide vor dem FG war 
unbegründet. Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung kann nur beantragt und gewährt werden, 
wenn ausschließlich eigener Grundbesitz oder eigenes Kapitalvermögen verwaltet und genutzt wird. 
Das ist jedoch nicht der Fall, wenn der Grundbesitz ganz oder teilweise dem Gewerbebetrieb eines 
Gesellschafters dient. Im Streitfall diente er teilweise der W-GbR, an der zwei Gesellschafter der 
Antragstellerin beteiligt waren, zur Erzielung von Einkünften aus Gewerbebetrieb (PV-Anlage).
Entgegen der Ansicht der Antragstellerin liegt keine bloße Nutzungsüberlassung der PV-Anlage an 
die Stadtwerke vor, da den Stadtwerken nicht die Anlage, sondern nur der erzeugte Strom überlas-
sen wurde.
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Bescheidbekanntgabe: Kann man einer Gesellschaft nach deren Ende noch Post senden?

So wie eine Gesellschaft gegründet werden kann, kann sie auch wieder aufgelöst werden. Die 
vollständige Beendigung der Gesellschaft ist dabei nur eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Zusammenführung mit einer anderen Gesellschaft, etwa durch Verschmelzung, Anwachsung 
oder Einbringung. Hierfür gibt es sowohl im Steuer- als auch im Gesellschaftsrecht genaue Regelun-
gen, wie dies zu erfolgen hat. Aber was ist eigentlich, wenn sich nach der Beendigung der Gesell-
schaft noch steuerliche Konsequenzen ergeben? An wen sind diese zu adressieren? Das Finanzge-
richt München (FG) musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die X-GmbH war Komplementärin einer KG, Z deren Kommanditist und zugleich alleiniger 
Geschäftsführer der X-GmbH. Mit notariellem Vertrag übertrug Z seine Kommanditbeteiligung und 
seinen Geschäftsanteil an der Komplementär-GmbH auf die O-GmbH & Co. KG (O-KG). Die Kom-
plementärin schied aus und die O-KG übernahm das Vermögen der KG durch Anwachsung zum 
31.12.2016. Die KG wurde Anfang Januar 2017 im Handelsregister gelöscht. Am 30.01.2017 ging 
der notarielle Einbringungs- und Abtretungsvertrag beim Finanzamt ein. Im Jahr 2018 fand eine 
Außenprüfung für das Jahr 2013 statt, aufgrund derer ein geänderter Bescheid für die KG an Z 
erging.
Die Klage des Z vor dem FG ist begründet. Der Bescheid ist nichtig. Er war Z als Bevollmächtigtem 
zwar zugegangen, der Inhaltsadressat des Feststellungsbescheids vom 26.01.2018 ist jedoch die 
KG. Der Bescheid richtet sich damit an ein nicht mehr existierendes Steuersubjekt. Die KG war 
bereits erloschen. Der Bescheid lässt sich auch nicht dahin gehend auslegen, dass er an die O-KG 
gerichtet war. Es fehlt an der Mehrdeutigkeit der Inhaltsadressatin.
Ist ein Verwaltungsakt an eine nicht mehr existente Person als Inhaltsadressat gerichtet, so kann er 
nicht wirksam werden. Dem Finanzamt war die Löschung der KG auch bekannt. Der Bekanntgabe-
mangel konnte zwar dahin gehend geheilt werden, dass der Bescheid Z als Feststellungsbeteiligtem 
zuging. Der angefochtene Bescheid ist jedoch aufgrund des falschen Inhaltsadressaten nichtig.
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Fristen und Termine: Was Unternehmer zur E-Rechnung wissen sollten

Ab dem 01.01.2025 wird in Deutschland die E-Rechnung für alle inländischen B2B-Umsätze Pflicht. 
Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 und orientiert 
sich an der europäischen Norm EN 16931. Im Vergleich zu Papierrechnungen oder Rechnungen in 
digitalen Formaten wie PDF ermöglicht die E-Rechnung eine automatisierte Weiterverarbeitung, für 
welche sie in einem standardisierten Datenformat erstellt und übermittelt wird.
Ab Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können. Die 
Pflicht zur Ausstellung und Übermittlung von E-Rechnungen tritt stufenweise in Kraft: Ab dem 
01.01.2027 gilt sie für Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 EUR und ab 
dem 01.01.2028 dann für alle inländischen Unternehmen.
In der Übergangszeit bis Ende 2026 dürfen Unternehmen Rechnungen auch weiterhin in anderen 
Formaten, wie auf Papier oder als PDF, ausstellen. Von der E-Rechnungspflicht ausgenommen sind 
Rechnungen über steuerfreie Leistungen, Kleinbetragsrechnungen bis 250 EUR und Fahrausweise. 
Auch Umsätze an private Endverbraucher und nicht innerdeutsche B2B-Umsätze sind vorerst nicht 
von der E-Rechnungspflicht betroffen.
Unternehmen müssen für den Empfang von E-Rechnungen über ein entsprechendes technisches 
System verfügen, das die Daten verarbeiten kann. Die E-Rechnungen müssen gemäß den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form unverändert aufbewahrt werden.

Hinweis: Die E-Rechnung bringt nicht nur Neuerungen für Unternehmen, sondern soll auch die 
Verarbeitung von Rechnungen effizienter gestalten. Weitere Details werden in einem noch ausste-
henden Schreiben des Bundesfinanzministerium erläutert.
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Pflicht ab 01.01.2025: Gerüstet für den Empfang von E-Rechnungen

Ab dem 01.01.2025 müssen Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen (E-Rechnun-
gen) ausstellen, wenn sie gegenüber anderen Unternehmen (z.B. Einzelhandel, Gewerbebetriebe, 
gemeinnützige Einrichtungen) Waren verkaufen oder Dienstleistungen erbringen.
Hinweis: E-Rechnungen sind digitale Rechnungen, die in einem speziellen computerlesbaren Format 
vorliegen, damit sie leicht verarbeitet werden können.
Diese neue Regelung gilt auch für gemeinnützige Vereine, sofern sie Dienstleistungen an andere 
Unternehmen erbringen oder ihnen Produkte verkaufen. Auch wenn ein Verein bei der Umsatzsteu-
er die Kleinunternehmerregelung gewählt hat, gilt die Pflicht zur E-Rechnung. Das bedeutet, dass 
E-Rechnungen in allen Bereichen eines Vereins (auch Sphären genannt) erstellt werden müssen, in 
denen Waren oder Dienstleistungen verkauft werden. Betroffen sein können somit die Sphären der 
Zweckbetriebe, der Vermögensverwaltung oder der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebe.
Allerdings gibt es Übergangsfristen: Wenn der Verein im jeweiligen Vorjahr weniger als
800.000 EUR Umsatz erzielt hat, dürfen bis Ende 2027 weiterhin Papier- oder (mit Zustimmung des 
Leistungsempfängers) einfache digitale Rechnungen ausgestellt werden. Für Kleinbetragsrechnun-
gen bis 250 EUR gibt es zudem eine freiwillige Ausnahme von der Pflicht.
Vereine sollten sich in jedem Fall darauf vorbereiten, ab dem 01.01.2025 E-Rechnungen empfangen 
zu können (gegebenenfalls als Anhang einer E-Mail), die den Sphären Zweckbetrieb, Vermögensver-
waltung und steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zugeordnet werden können. Für 
den Empfang von E-Rechnungen ist nämlich keine Übergangsfrist vorgesehen. Um weitere Fragen 
zu klären, wird das Bundesministerium der Finanzen voraussichtlich ein offizielles Schreiben mit den 
Details veröffentlichen.
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In Deutschland wie auch in der Eurozone: Konjunkturerwartungen sind eher mau

Die Konjunkturerwartungen für Deutschland verschlechtern sich. Wie das ZEW (Leibniz-Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim) errechnet hat, liegen sie nach einer Um-
frage vom August 2024 aktuell mit plus 19,2 Punkten um 22,6 Punkte unter dem Vormonatswert. 
Einen ähnlich starken Rückgang der Erwartungen gab es zuletzt im Juli 2022.
Die Einschätzung zur aktuellen konjunkturellen Lage verschlechterte sich ebenfalls. Der Lageindika-
tor für Deutschland fällt um 8,4 Punkte und liegt bei minus 77,3 Punkten. Die Konjunkturerwartun-
gen für den Euroraum, die USA und China fallen ebenfalls deutlich. Dadurch sinken bei den deut-
schen Unternehmen insbesondere die Erwartungen in den exportintensiven Sektoren. Dies lässt 
vermuten, dass die Konjunkturerwartungen weiterhin unter dem Eindruck hoher Unsicherheit 
stehen - getrieben durch eine unsichere Geldpolitik, enttäuschende Geschäftszahlen aus der 
US-Wirtschaft und wachsende Sorgen über eine Eskalation des Nahost-Konflikts.
Die Erwartungen der Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone liegen mit 
aktuell plus 17,9 Punkten um 25,8 Punkte unter dem Juli-Wert. Einen stärkeren Rückgang der 
Erwartungen für den Euroraum gab es zuletzt im April 2020. Die Einschätzung der aktuellen kon-
junkturellen Lage in der Eurozone verbessert sich hingegen leicht. Der Lageindikator stieg immerhin 
um 3,7 Punkte auf einen neuen Wert von minus 32,4 Punkten.
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